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Ratgeber

AHV Splitting nach Scheidung
Ihre Ehe wurde bereits Ende der 70er Jahre geschieden und Ihre

geschiedene Frau, die bald das 62. Altersjahr erreicht, hat sich

wieder verheiratet. Nun erhalten Sie von der Ausgleichskasse ein

Formular für «Einkommensteilung im Scheidungsfall», das Sie

ausgefüllt retournieren sollen. Sie bitten um unseren Kommentar

zu diesem Verfahren.
Dr. iur. Rudolf Tuor

Das sogenannte «Splitting»,
d.h. die Aufteilung der
während Ehejahren erworbe-

nen Einkommen und Gut-
Schriften, ist ein Kernstück
der 10. AHV-Revision, die
1997 in Kraft gesetzt wurde.
Demnach werden die wäh-
rend einer Ehe von beiden
Ehegatten erworbenen Ein-
kommen und Gutschriften
bei der AHV jedem Ehegatten
je hälftig gutgeschrieben.
Dieses Verfahren ist auch für
Ehen, die vor 1997 geschie-
den wurden, anzuwenden.
Das kann oft zu Verzögerun-
gen bei Rentenberechnungen
führen.

Der Zeitpunkt des Split-
tingverfahrens kann von den

geschiedenen Personen teil-

weise beeinflusst werden. Das

Splitting erfolgt
• unmittelbar nach einer
Scheidung auf Antrag einer
oder beider geschiedenen
Personen, was für Scheidung
nach 1997 die Regel sein
sollte;
• zwischen einer Scheidung
und der Rentenberechnung
auf Antrag einer oder beider
geschiedenen Personen, was
im Hinblick auf eine spätere
Rentenberechnung zu emp-
fehlen wäre;
• spätestens vor der Berech-

nung einer Rente für eine ge-
schiedene Person, was die

Rentenberechnung entspre-
chend verzögern kann.

Beim Verfahren des Split-
tings werden grundsätzlich

beide geschiedenen Ehegat-
ten einbezogen, da sich das

Verfahren auf die Renten bei-
der Beteiligten auswirken
kann. Nach Abschluss des

Verfahrens erhalten beide be-

teiligten Personen ein ent-
sprechend korrigiertes Indivi-
duelles Konto (IK). Damit ein
geschiedener Ehegatte das ge-
setzliche Splittingverfahren
nicht blockieren kann, wird
das Verfahren auch durchge-
führt, wenn ein betroffener
Ehegatte sich daran nicht be-

teiligen will oder wenn ein
Ehegatte nicht auffindbar ist.
Da Ihre geschiedene Frau
demnächst rentenberechtigt
wird, muss das Splittingver-
fahren durchgeführt werden,
bevor die Rente Ihrer geschie-

denen Frau berechnet werden
kann. Da Ihre Ehe vor 1997

geschieden wurde und Ihr
eigener Rentenanspruch be-

reits vor 1997 entstanden ist,
wird Ihre eigene Rente auf-

grund des Übergangsrechts
zur 10. AHV-Revision durch
die Einkommensteilung
nicht betroffen.

Ich hoffe, Ihnen dargelegt
zu haben, weshalb die Aus-

gleichskasse Sie um Mitwir-
kung im Splittingverfahren
aufgefordert hat. Im Interesse
einer ordnungsgemässen Be-

rechnung der Rente Ihrer
Frau empfehle ich Ihnen, das

entsprechende Formular um-
gehend auszufüllen und an
die Ausgleichskasse zu retour-
nieren.
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AHV-Beitrag nicht-
erwerbstätiger
Ehegatten nach
vorzeitiger
Pensionierung
Sie wurde« /fü/2pe«sio«iert. /Pre

Frau ist F/aus/fau, also im
AFtV-recPflzcPen Sinne «ic/iter-
werPstäti#. NacP /PrerFrüPpen-
sionierun^ müssen Sie /Prer

Aws^lezcPsPasse /rir Sie und /Pre

Frau doppelt sovz'e/ AHV-5eifrä-

^e PezaPIen wie im Vor/aPr. Sie

/fa^en sied, oP dies vom Gesetz-

gePer so #ewo//f war und oP

FPepaare wir/ciicP den doppel-
ten MaümaiPefrag PezaPlen

müssen.

Ihre Frage hängt mit der 10.

AHV-Revision zusammen.
Eines der Ziele dieser grund-
sätzlichen Umgestaltung der
AHV war eine zivilstands-
und geschlechtsneutrale Aus-

gestaltung der AHV, was sich
auch im Beitragsbereich aus-

wirkt. Nach dem früheren
Recht waren nichterwerbs-
tätige Ehefrauen von versi-
cherten Männern, also Haus-

frauen, nicht aber Hausmän-

ner, von der Beitragspflicht
befreit. Mit der 10. AHV-Revi-
sion wurde die individuelle
Beitragspflicht aller Ehegat-
ten - also von Mann und Frau
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- eingeführt. Dabei gilt die

Beitragspflicht nichterwerbs-
tätiger Ehegatten grundsätz-
lieh als erfüllt, wenn der an-
dere Ehegatte wenigstens den

doppelten Mindestbeitrag aus

Erwerbstätigkeit bezahlt. Die

persönliche Beitragspflicht
nichterwerbstätiger Personen
dauert bis zum Rentenalter.

Soweit Ihrer Anfrage ent-
nommen werden kann, ha-
ben Sie ein Erwerbseinkom-
men erzielt, mit dem auch die

Beitragspflicht Ihrer Ehefrau
1997 erfüllt wurde. Durch Ih-
re Frühpensionierung haben
sich die Verhältnisse im sozial-

versicherungsrechtlichen Sin-

ne grundsätzlich geändert.
Sie und Ihre Frau gelten nun
beide als Nichterwerbstätige
und müssen entsprechende
eigene AHV-Beiträge bezah-
len.

Da kein beitragspflichtiges
Einkommen mehr vorliegt,
wird der AHV-Beitrag von
Nichterwerbstätigen (NE-Bei-
trag) aufgrund des Vermö-

gens und des mit dem Faktor
20 kapitalisierten Rentenein-
kommens berechnet. Dabei
ist bei einem Gesamtvermö-

gen (samt Rentenkapital) bis

zu 250 000 Franken der Min-
destbeitrag von jährlich 390
Franken pro Person geschul-
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det; bei höheren Vermögen
und Renten steigt dieser

Beitrag an und ist heute
bei einem Gesamtvermögen
(samt Rentenkapital) über
3 950 000 Franken auf jähr-
lieh 10 100 Franken plafo-
niert.

Da jede Person selber bei-

tragspflichtig ist, wird für die
Berechnung der individuel-
len NE-Beiträge von Verhei-
rateten das Vermögen und
das kapitalisierte Rentenein-
kommen je hälftig angerech-
net. Sobald ein Ehegatte das

Rentenalter erreicht, halbiert
sich die Beitragsbelastung für
das Ehepaar, denn die Bei-

tragspflicht der Nichterwerbs-

tätigen dauert nur bis zum
Erreichen des Rentenalters.

Beiträge aus allfälligem Er-

werbseinkommen können -
je nach Höhe des geschulde-
ten NE-Beitrages - entweder
an die NE-Beiträge angerech-
net werden oder gar die NE-

Beitragspflicht «ersetzen».

Wie Sie richtig vermuten,
würde die Beitragspflicht bei-
der Ehegatten erfüllt, wenn
ein Ehegatte - Mann oder
Frau - ein Erwerbseinkom-
men von mindestens 50 000
Franken erzielt. Damit würde
ein Ehegatte als erwerbstätig
gelten.

Die neue Beitragspflicht
der Nichterwerbstätigen wur-
de im Vorfeld zur 10. AHV-
Revision diskutiert und in der

dargestellten Form verab-
schiedet. Besonders kritisch
beurteilt wurde dabei die Tat-

sache, dass persönliche Pen-

sionskassenrenten eines Ehe-

gatten auch der Beitragsbe-
rechnung des anderen Ehe-

gatten zugrunde gelegt wer-
den müssen. Die geltenden
Weisungen sind jedoch klar
und könnten höchstens
durch den Richter korrigiert
werden. Den Ausgleichskas-
sen bleibt daher nichts ande-
res übrig, als die verbindli-
chen Vorschriften anzuwen-
den.

Die individuelle Beitrags-
pflicht der Nichterwerbstäti-
gen wird im Rahmen der 11.

AHV-Revision wieder zu Dis-
kussionen führen, schlägt
doch der Bundesrat eine Auf-
hebung oder wenigstens eine

Erhöhung des Plafonds bzw.
des Maximalbeitrages vor.
Dies ist insoweit vertretbar,
als der gegenwärtige Maxi-
malbeitrag für Nichterwebs-
tätige von 10 100 Franken
einem Erwerbseinkommen
von 100 000 Franken ent-
spricht, während die Bei-

tragspflicht auf Erwerbsein-
kommen unbegrenzt ist.

Ich bedaure, Ihnen keine

günstigere Antwort geben zu
können, hoffe jedoch, min-
destens die Zusammenhänge
etwas geklärt zu haben.

Dr. Zur. Rudolf T«or

Bank

Vermögen zu breit
gestreut
W/r si«d ei« einfaches Ehepaar,
erhalten «»rdieA/fV-Renfe. /ch

/rage mich «w«, ob wir ««ser
Vermöge« richtig angelegt ha-
ben. W/r habe« ««ser Geld auf
Spczrto«fe« he/ drei verschiede-

«e« Ba«ke« ««gelegt, besitze«

e/«/ge OW/gafio«e« «nd s/«d a«
vier verschiedene« Fonds befei-

/igt. Habe« wir ««ser Geld s/««-
voll und richtig ««gelegt?

Ich habe den Eindruck, dass

Sie Ihr Vermögen allzu breit
gestreut haben. Es gibt einen
Anlagegrundsatz, dass man

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

MEflS/WD

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137
4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12

enden Sie mir Dixte
1er Inkontinenzprodukte

bitte gratis Informationen

~~~
«ra«e 137, 4142 Mönchenstein

Einsenden an SPITE* ^rsand
A&

_
«jV"

53


	AHV

